














IV.
Schlussbestimmungen

a) Verfahren
Das Bauamt wird mit der Vergabe der Baugrundstücke / Wohnungen nach den Kriterien dieser
Richtlinien beauftragt.

b) Rechtsausschluss
Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb eines Grundstücks / einer Wohnung besteht nicht.

e) Inkrafttreten
Diese Richtlinien wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.03.2026 beschlossen.
Sie sind ab diesem Zeitpunkt anzuwenden. Alle bisherigen entsprechenden Richtlinien treten

gleichzeitig außer Kraft.

Historie:
Die erste Version dieser Richtlinien (für die Vergabe von preisvergünstigten Grundstücken
für den Neubau von selbstgenutztem Wohneigentum im Gebiet der Gemeinde Taufkirchen
(Vils)) wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.11.2017 erlassen. Mit Gemeinderatsbe-
schluss vom 07.11.2023 wurden diese abgeändert. Mit der heutigen Änderung dieser Richt-
linien werden künftig auch preisvergünstigte selbstgenutzte Eigentumswohnungen nach den

gleichen Vergabekriterien berücksichtigt.

Taufkirchen (Vils), den 24.03.2026

Stefan Haberl

1. Bürgermeister
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